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Erfolgreiche Klage gegen das Portal 
Zahnarzt-Preisvergleich.com 

Düsseldorf, 05.04.2017 – Die Zahnärztekammer Nordrhein hat im Jahr 2015 eine wettbewerbsrechtli-
che Klage eines Zahnarztes aus Nordrhein gegen das Portal Zahnarzt-Preisvergleich.com als Musterver-
fahren auf den Weg gebracht. Dieses Verfahren konnte nun rechtskräftig zugunsten des klagenden 
Zahnarztes entschieden werden. 

Der Klage lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Über das Portal Zahnarzt-Preisvergleich.com wird Patienten die Möglichkeit angeboten, Heil-und Kos-
tenpläne einzustellen und Angebote von registrierten Zahnärzten zu erhalten. Dazu hatte der Portal-
betreiber aus unbekannten Verzeichnissen zahlreiche Adressdaten von Zahnärzten entnommen und 
als vermeintliche Teilnehmer des Portals aufgelistet. Darunter waren z. B. auch viele Mitglieder der 
Zahnärztekammer Nordrhein. Weiterhin hatte der Portalbetreiber solche, nicht registrierte Zahnärzte 
ungefragt per E-Mail kontaktiert. Unter dem Betreff „Behandlungsanfrage“ wurde angegeben, ein Pa-
tient aus der Umgebung habe um eine zweite Meinung und falls möglich um Behandlungsübernahme 
gebeten. Dazu wurde der Link für die Registrierung und der Link zu einem eingestellten Heil- und Kos-
tenplanes eines Patienten verschickt. Auch hier waren Mitglieder der Zahnärztekammer Nordrhein be-
troffen. 

Dieses Vorgehen des Portalbetreibers wurde im Wege einer wettbewerbsrechtlichen Unterlassungs-
klage zum einen wegen der Versendung unzulässiger Werbe-E-Mails an Zahnärzte und zum anderen 
wegen der werbemäßigen Vereinnahmung nicht registrierter Zahnärzte beanstandet. 

Das Landgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 07.09.2016 – 12 O 339/15 – antragsgemäß entschieden, 
dass der Portalbetreiber es zu unterlassen hat, entsprechende Werbe-E-Mails mit Behandlungsanfra-
gen von Patienten an Zahnärzte zu versenden, ohne dass die vorherige ausdrückliche Einwilligung des 
Adressaten vorliegt. Weiterhin wurde der Portalbetreiber verpflichtet, es zu unterlassen, im Zusam-
menhang mit Angeboten zahnärztlicher Dienstleistungen von bei der Beklagten registrierten Zahnärz-
ten den Kläger im Rahmen des Portal-Internetauftritts als Zahnarzt aufzuführen und hierdurch den Ein-
druck zu erwecken, er sei registrierter Teilnehmer des Portals. 

Das Urteil ist rechtskräftig. 

Sollten Zahnärzte aus Nordrhein weiterhin entsprechende Werbe-E-Mails von dem Portal Zahnarzt-
Preisvergleich.com erhalten, können sich diese unmittelbar an die Zahnärztekammer Nordrhein wen-
den. Im Falle einer Listung der eigenen Person ohne entsprechende Registrierung ist an den Portalbe-
treiber heranzutreten; es besteht nach hiesiger Auffassung die Möglichkeit, der Nutzung der Daten auf 
der Grundlage des Datenschutzrechtes zu widersprechen. 

Dr. iur. Kathrin Janke 
Justitiarin der Zahnärztekammer Nordrhein 
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